
Vorläufiges Preisblatt Netznutzungsentgelte Gas
inklusive Kosten vorgelagerter Netzebenen
gültig ab dem 01.01.2026

Die Stadtwerke Nürtingen GmbH weist darauf hin, dass sie aufgrund der aktuell noch nicht vollständig vorliegenden 
Datengrundlage von einer Veröffentlichung endgültiger Netzentgelte für das Jahr 2026 gem. § 20 Abs. 1 Satz 1 EnWG 
absehen musste. Stattdessen erfolgt gem. § 20 Abs. 1 Satz 2 EnWG zum 15.10.2025 eine Veröffentlichung
vorläufiger Netzentgelte. Die endgültigen Netzentgelte für das Jahr 2026 können insoweit von den vorstehenden
vorläufigen Netzentgelten abweichen. Hintergrund für die derzeit bestehenden Unsicherheiten bei der Ermittlung 
der (vorläufigen) Netzentgelte sind die zahlreichen, noch ausstehenden behördlichen Entscheidungen zur
Bestimmung der Erlösobergrenze.

1. Grund- und Arbeitspreise für die Entnahme ohne Leistungsmessung

G1 1 4.000 9,60 2,8031

G2 4.001 50.000 28,80 2,3231

G3 50.001 1.500.000 172,80 2,0351

2. Arbeits- und Leistungspreise für die Entnahme mit Leistungsmessung*

2.1 Arbeitspreise für die Entnahme mit Leistungsmessung

1 1 1.500.000 0,00 0,5352

2 1.500.001 5.000.000 1.684,50 0,4229

3 5.000.001 20.000.000 3.564,50 0,3853

4 20.000.001 11.084,50 0,3477

2.2 Leistungspreise für die Entnahme mit Leistungsmessung

1 1 789 0,00 28,4400

2 790 2.500 1.009,92 27,1600

3 2.501 6.000 4.159,92 25,9000

4 6.001 11.719,92 24,6400

* für Kunden ab einer stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowatt oder ab einer jährlichen Entnahme 

von 1,5 Millionen Kilowattstunden ist das RLM (registrierende Leistungsmessung) -Verfahren anzuwenden. 
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3. Entgelte für Messung und Messstellenbetrieb

Messstellen-    
betrieb                   
[in €/a]

jährlich monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich

ohne Leistungsmessung G2 - G10 15,60 48,96 16,32 8,16 4,08

ohne Leistungsmessung G16 - G25 36,72 48,96 16,32 8,16 4,08

ohne Leistungsmessung G40 - G160 181,32 48,96 16,32 8,16 4,08

mit Leistungsmessung G100 - G650 761,79 188,20 - - -

zusätzliche Komponente €/a

Mengenumwerter 524,40

4. Sonstige Entgelte

€/Vorgang

4,08

Diese Entgelte werden nur erhoben, wenn der Kunde eine zusätzliche Messung wünscht. 

Bei Messungen im Rahmen des Lieferantenwechsels werden keine sonstigen Entgelte erhoben. 

5. Kommunalrabatt gemäß § 3 KAV 

Gemäß Konzessionsabgabeverordnung (KAV) §3 Abs. 1 gewähren wir für den im Niederdruck abgerechneten 

Eigenverbrauch der Gemeinde einen Kommunalrabatt in Höhe von 10% auf die folgenden Preisbestandteile.

 - Grundpreis

 - Arbeitspreis

 - Leistungspreis

6. Konzessionsabgabe gemäß § 2 KAV

ct/kWh

0,27

0,03

Mehrwertsteuer

Die oben genannten Preise sind Nettopreise, die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe 

wird dem Gesamtbetrag hinzugerechnet.

Sonstige Entgelte

ZählergrößeArt der Messung

Messung [in €/a] 

Der Messstellenbetrieb von Kunden mit Leistungsmessung umfasst den Zähler, die Fernauslesung inkl. Funkmodem und das Messwertregistriergerät.

Kommunalrabatt

Konzessionsabgabe

Bei der Entnahme von Tarifkunden (Grundversorgung)

Sondervertragskunden (Kunden außerhalb der Grundversorgung)

Je zusätzlicher Messung auf Kundenwunsch für Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung.

Seite 2 von 2


